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ZTV Metallbauarbeiten 

 

2 BESONDERER TEIL  -  Metallbauarbeiten 

 

2.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage 

 

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18360 - Metallbauarbeiten. 

 

Ergänzend sind folgende ATV zu berücksichtigen: 

DIN 18357 - Beschlagarbeiten 

DIN 18358 - Rollladenarbeiten 

DIN 18361 - Verglasungsarbeiten 

DIN 18363 - Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen 

DIN 18364 - Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten 

DIN 18451 - Gerüstbauarbeiten 

 

 

2.2 Angaben zu Stoffen und Bauteilen 

 

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende 

Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker 

während der Bauausführung zu vermeiden. 

 

Ist Feuerverzinken ausgeschrieben, sind dafür besonders geeignete Stahlwerkstoffe zu liefern und eine 

verzinkungsgerechte Konstruktion anzubieten. 

 

Geschweißte Bauteile aus Edelstahl müssen frei sein von Oxid- und Zunderbelag. Anlauffarben dürfen nicht 

sichtbar sein. 

 

Alle verwendeten Kunststoffe müssen alterungs- und lichtbeständig sowie mindestens schwer entflammbar sein. 

Ihre Widerstandsfähigkeit gegen chemische und atmosphärische Einflüsse, gegen Wärme und Kälte, und ihr 

elastisches Verhalten müssen dem Verwendungszweck dauerhaft entsprechen. 

 

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der 

Bauleitung zu übergeben 

 

 

2.3 Angaben zur Ausführung 

 

2.3.1 Allgemeines 

 

Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen 

für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der 

Bauleitung abzustimmen. 
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Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schweißarbeiten sind, soweit technisch möglich, vor dem Verzinken 

auszuführen. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind bei der Montage nicht nachzuschneiden, sondern 

anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung unbeweglich gewordenen Bändern und anderen 

beweglichen Teilen zu verfahren. 

 

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist 

untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein. 

 

Späne von Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu 

entfernen. 

 

Feuerverzinkte Teile dürfen nicht gefettet werden, sondern sind auf andere Weise (z.B. im Chromsäurebad) zu 

passivieren. Fehlstellen und Beschädigungen sind auf der Baustelle nach Möglichkeit mit Spritzverzinkung zu 

beseitigen, anderenfalls ist Zinkstaubbeschichtung mit 94 - 96 % Zinkstaubanteil zulässig. Schweißschlacken und 

Rauchniederschläge müssen vorher zu beseitigt werden. Zinknasen dürfen nicht abgeschlagen oder 

abgeschnitten werden. Ein manuelles Bearbeiten oder Abschmelzen ist zulässig und ggf. notwendig. 

 

Die Verbindung von Bauteilen als lösbare oder nicht lösbare Verbindungen ist dem Auftragnehmer freigestellt, 

sofern sich nicht aus Plänen, Beschreibungen, Werkzeichnungen oder Normen etwas anderes ergibt. 

 

Befestigungen von schweren Bauteilen auf Wärmedämm-Verbundsystemen dürfen nur mit wärmedämmenden 

und druckfesten Stützkörpern, Konsolen oder sonstigen für den Zweck geeigneten Bauteilen ausgeführt werden. 

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die 

Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen. 

 

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und zu 

entsorgen. Dabei sind Strahlmittelrückstände auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u. 

dgl. und von den Gerüstböden zu entfernen. 

 

 

2.3.2 Metallbauarbeiten 

 

Bei Fenstern und Türen dürfen nur solche Dichtungen eingesetzt werden, die vom Systemhersteller zugelassen 

sind und Bestandteil der Fenstersystemprüfung (z.B. durch das ift - Institut für Fenstertechnik in Rosenheim) 

waren. 

 

Falze und Profilnuten, in die Niederschlagwasser eindringen kann oder  in denen sich Tauwasser sammeln kann, 

sind möglichst verdeckt auszuführen und nach außen zu entwässern bzw. zu entlüften. 

 

Die Befestigung von Fenstern oder Türen muss mechanisch erfolgen; Schäume, Kleber oder ähnliches sind 

unzulässig. Die eingesetzten Dübel zur Befestigung müssen auf den Untergrund abgestimmt sein; ihre 

Spreizkräfte dürfen keine zu großen inneren Spannungen erzeugen. Bei nicht ausreichend festem Untergrund 

sind Injektionsanker zu verwenden. 

 

Bei einbruchhemmenden Türen und Fenstern sind druckfeste Hinterfüllungen zwischen Wand und Rahmen an 

allen Befestigungspunkten einzusetzen. Das gilt entsprechend bei Schallschutzforderungen. 
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Beim Aufmaß auf der Baustelle ist zu beachten, dass die Größe der Leibung und der lichten Öffnung bei Fenstern 

wesentlich von den Rohbaumaßen abweichen kann. Im Zweifel ist eine Abstimmung mit der Bauleitung 

notwendig. 

 

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen, geputzten Wänden und Decken sind 

Leitungen mit einem Suchgerät zu orten. 

 

Sind Zargen mit Mörtel zu hinterfüllen und sind die Türblätter eingehängt, ist die Tür bis zur Erhärtung 

geschlossen zu halten und gegen unbefugtes Öffnen zu sichern. 

 

Wandanschlussfugen sind raumseitig luft- und dampfdicht herzustellen. 

 

Die Angaben des Systemherstellers der Fensterprofile sind bindend für die konstruktive Ausbildung und die 

Profilauswahl. Die Herstellerrichtlinien sind auf Verlangen vorzulegen. 

 

Die Öffnungsrichtung von Türen ist vor der Bestellung oder Fertigung der Türen vor Ort gemeinsam mit dem 

Auftraggeber oder der Bauleitung endgültig festzulegen. 

Transparente Scheiben von Türblättern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der 

Klebestreifen muss sich rückstandfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber. 

 

Nach dem Einbau der Zargen sind die Türblätter der Innentüren verpackt beim Auftragnehmer zwischenzulagern. 

Die Endmontage erfolgt nach Abschluss anderer Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung. 

 

 

2.3.4 Schlosserarbeiten 

 

Bei Schweißarbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit Trennscheiben, in 

der Nähe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind geeignete 

Brandschutzmaßnahmen vom Auftragnehmer zu treffen. Das gilt analog für oberflächenfertige Bauteile anderer 

Baustoffklassen, insbesondere für glänzende, lackierte und gläserne Oberflächen. 

 

Der Nachweis der Schweißerprüfung für die entsprechenden Arbeiten kann vom Auftraggeber personenbezogen 

verlangt werden. Ebenso kann der Nachweis über ausgebildete Schweißaufsichtspersonen gemäß DIN EN 719 - 

Schweißaufsicht; Aufgaben und Verantwortung, gefordert werden. 

 

2.3.5 Feuerschutzabschlüsse 

 

Rettungsweg- und Notausgangstüren müssen sich auch im verschlossenen Zustand in Richtung des 

Fluchtweges öffnen lassen. 

 

 

2.4 Preisinhalte 

 

Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes 

vorgesehen ist, gilt in Ergänzung der DIN-Vorschriften: 
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Das Weiterrücken fahrbarer Gerüste gilt im Zuge des Arbeitsfortschritts für eigene und fremde Gerüste als 

Nebenleistung, sofern das ohne Auf- und Abbau und lediglich durch erneute Abstützung möglich und zulässig 

ist. 

 

Das Nachverzinken von Schnittstellen und Anschlüssen (Kaltverzinkung) auf der Baustelle ist eine 

Nebenleistung. 

 

Das Hinterfüllen oder Vergießen von Zargen mit Brandschutzanforderungen fällt unter die Nebenleistungen nach 

Abschnitt 4.1.5. der ATV/DIN 18360. 

Abschnitt 4.2.4 bezieht sich ausschließlich auf das Vergießen von Ankern und auf das Einputzen, also das 

Anschließen der Zarge durch Beiputz bei bereits vorhandenem Wandputz. vgl. 


